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Vorwort:  

Die Entwicklung der niedersächsischen Tierschutzparameter und ihre Nutzung als Tierschutzindikatoren bietet 

die Möglichkeit, einheitliche Kriterien für die Bewertung der Transportfähigkeit und der Schlachttauglichkeit von 

Mastschweinen aufzustellen und so zu einer Harmonisierung der tierschutzrechtlichen Bewertung auf jeder Stufe 

der Lebensmittelkette beizutragen.  

Für die Schlachthöfe geht es um die Sicherstellung der Fleischhygiene und Lebensmittelsicherheit, für die Trans-

porteure steht die Einhaltung der Anforderungen der VO (EG) 1/2005 im Fokus. Für die schweinehaltenden 

Betriebe ist das Ziel, die Anlieferung kranker und verletzter Tiere am Schlachthof zu vermeiden und die Bewer-

tung der am Schlachthof erhobenen tierbezogenen Merkmale in Bezug auf §11 Abs. 8 Tierschutzgesetz (Eigen-

dokumentation) zu nutzen. (Einhaltung des Tierschutzgesetztes und der TierSchNutztV).  

Der vorliegende Leitfaden soll eine Hilfe für das amtliche Personal in der Fleischuntersuchung, für Schweinehal-

ter, für Transporteure und Händler sein, um Fehler zu vermeiden.  



 

 

                                                                                                                                                     

  



 

 

                                                                                                                                                     

Klinische Befundparameter im Rahmen des Tierschutzp lans Niedersachsen (Tierschutzindikatoren) zur Erst ellung 
eines Benchmarking (Risikoorientierung) für die Bew ertung von Schweinemastbetrieben   

 



 

 

                                                                                                                                                     

transportbedingte Verletzungen – Verordnungsgrundla ge  
 

VO (EG)
 
 1/2005:  

Niemand darf eine Tierbeförderung durchführen oder veranlassen,   

wenn den Tieren dabei Verletzungen oder unnötige Le iden zugefügt werden könnten  

(Art.3)   

Tiere dürfen nur transportiert werden, wenn sie im Hinblick auf die geplante Beförderung transportfä-
hig sind und wenn gewährleistet ist, dass ihnen unn ötige Verletzungen und Leiden erspart bleiben. 
(Anhang I, Kap. I, Nr. 1)   

  

Nach dem Tierschutzgesetz bzw. der Tierschutztransp ortverordnung sind verboten:   

1. Elastratorringe (Amputationsverbot § 6 TSchG)   

  

2. Nasenkrampen (§§ 2 und 5 TSchG)   

 

3. Treiben mit Elektrotreiber oder dem Schlageisen (1/ 2005, Anhang I, Kap. III Umgang mit Tieren)  

Ausnahme:  Die Anwendung elektrischer Treibhilfen ist bei gesunden und nicht verletzten über vier Monate alten Schweinen, die die Fortbewegung verweigern, 

zulässig. Sie dürfen nur insoweit und in solchen Abständen angewendet werden, wie dies zum Treiben der Tiere unerlässlich ist; dabei müssen die Tiere Raum zum 

Ausweichen haben. Die Stromstöße dürfen nur auf der Hinterbeinmuskulatur und nur mit einem Gerät verabreicht werden, das auf Grund seiner Bauart die einzelnen 

Stromstöße automatisch auf höchstens zwei Sekunden begrenzt.   

  



 

 

                                                                                                                                                     

transportbedingte Verletzungen   

      
Kriterien der klinischen Untersuchung und Bewertung  im Rahmen der amtlichen Schlachttieruntersuchung h insichtlich trans-
portbedingten Verletzungen gegenüber nicht transpor tfähigen Tieren  
 
Bewertungsschema der amtlichen Schlachttieruntersuchung:  

  
transportfähig   

       war zum Zeitpunkt des Aufladens transportfäh ig   

• Teil der amtlichen Schlachttieruntersuchung, wenn d ennoch ein Schaden vorliegt, ist  dieser ein transportbe-
dingter Schaden?   

  

nicht transportfähig        
       war zum Zeitpunkt des Aufladens nicht  trans portfähig   

• festzustellen auf dem schweinehaltenden Betrieb vor  der Verladung;  

• Beurteilung im Zuge der amtlichen Schlachttierunter suchung am Schlachthof  

  

schlachtfähig  

• Tier ist bei Ankunft am Schlachthof schlachtfähig   

  

nicht schlachtfähig  

• Tier ist bei Ankunft am Schlachthof nicht schlachtf ähig  



 

 

                                                                                                                                                     

Transportfähigkeit   
  

Grundsätzlich ist ein Tier transportfähig , wenn:  

- das Allgemeinbefinden ungestört ist und keine Verhaltensweisen sowie kli-

nische Befunde auf Schmerzen, Leiden oder Schäden hinweisen, wie z.B.  

• aufgekrümmter Rücken 

• Apathie 

• Lahmheiten 

• frische oder nicht verheilte Verletzungen oder Wunden 

• Verlust der Wahrnehmungsfähigkeit – insbesondere Sehen und Hören 

• Verlust des Gleichgewichtssinns  

  



 

 

                                                                                                                                                     

Transportfähigkeit   
Grundsätzlich nicht transportfähig ist ein Tier, wenn:  

   

- das Tier einen Nabel-, Leisten- oder Hodenbruch aufweist und mehr als 50% des 
Zwischenraumes – Bauch des Tieres und Boden – durch diesen eingenommen 
wird 

- vorhandene Nabel-, Leisten oder Hodenbrüche mehr als nur leicht oberflächlich 
verletzt sind 

- größere Verletzungen oder Wunden (länger als 4 cm und tiefer als die Haut dick ist) 
nicht vollständig verheilt sind 

- das Tier Anzeichen einer allgemeinen oder lokal begrenzten Infektion zeigt, durch 
die das Allgemeinbefinden mehr als ggr. gestört ist (u.a. Abszesse, Apathie, Fieber)  

- Organe massiv vorgefallen sind (Gebärmutter-/ Scheidenvorfall, Mastdarmvorfall)  
- es nicht in der Lage ist, sich selbständig und schmerzfrei fortzubewegen 
- trächtige Tiere sich im fortgeschrittenen Gestationsstadium (90 % oder mehr) befin-

den oder die Tiere vor weniger als sieben Tagen niedergekommen sind 
 



 

 

                                                                                                                                                     

Transportfähigkeit  
Zur Beurteilung der Transportfähigkeit sind u.a. folgende Parameter zu 
bewerten:  

- Allgemeinbefinden  

- Gruppenzusammensetzung während des Transports 

• gleiche oder unterschiedliche Herkunft (kennen sich die zu trans-
portierenden Tiere?) 

• ähnliches Alter / ähnliche Größe  

• ist evtl. eine Trennung nach Geschlechtern notwendig 

- Ausstattung und Zustand des Transportfahrzeugs (Tränken, Lüftung, Verlet-
zungsgefahren etc.) 

- Wetterbedingungen  

- Transportroute und Transportdauer 

 

 



 

 

                                                                                                                                                     

Schlachtfähigkeit:   

Gesunde Tiere sind schlachtfähig. 

Nicht schlachtfähig sind Tiere, wenn sie offensichtlich nicht gesund sind oder 
Anzeichen dieses vermuten lassen   

Dazu zählen:  

  

- Zurückbleiben / Kümmern  

• wenig oder keine Fettabdeckung über den Hüftknochen  

• Dornfortsätze der Wirbelsäule und Rippen erkennbar  

• deutlich verlängertes Haarkleid und / oder Blässe 

• krankhafter Konditioneller Zustand  

- fiebrige Allgemeininfektionen 

- dauerhaft gestörtes Allgemeinbefinden 



 

 

                                                                                                                                                     

Schlachtfähigkeit:  

- Polyarthritiden (mehr als ein umfangsvermehrtes Gelenk) 

- Multiple Abszesse (mehr als zwei Abszesse am Tierkörper) 

- Vorliegen oder Verdacht auf anzeigepflichtige Tierseuchen oder Zoono-
sen (vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheiten) 

• z.B. Brucellose, Rotlauf, Milzbrand, Tuberkulose, Pasteurellose etc. 

- Tiere mit deutlich geringerem Gewicht als Tiere der gleichen Altersgruppe 
       (siehe klinische Definition)   

 
- Tiere mit deutlich unterdurchschnittlichem Körpergewicht vom Herden 

      Durchschnitt (siehe klinische Definition)  

  



 

 

                                                                                                                                                     

Notschlachtung außerhalb des Schlachthofes:  

  

VO (EG) 853/2004, Anh. III, Kap. VI:   

- ein ansonsten gesundes Tier muss einen Unfall erlitten haben und infol-
gedessen transportunfähig sein  

- ein Tierarzt muss eine Schlachttieruntersuchung durchführen und zum 
Zeitpunkt der Schlachtung anwesend sein  

- außer Entfernen von Magen und Darm sind außerhalb des Schlachthofes 
keine weiteren  Zurichtungen erlaubt  

- bei mehr als 2 Std. zwischen Schlachtung und Ankunft im Schlachthof ist 
eine Kühlung während des Transports erforderlich  

- eine Lebensmittelketteninformation und  Erklärung des Tierarztes müssen 
das geschlachtete Tier begleiten  

  



 

 

                                                                                                                                                     

krankheitsbedingte Schlachtverbote  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

Tiere sind offen-

sichtlich krank:  

gestörtes Allge-

meinbefinden  

Kümmern  

Fieber  

Hirnhautentzün-

dung  

Polyarthritis 

multiple Abs-

zesse   

Vorliegen oder 

Verdacht auf an-

zeigepflichtige 

Tierseuchen  

  

  

   
Kümmern  

gestörtes Allgemeinbefinden  

Schmerzen  

 

 

  
  

 

  

 

  
selbst wenn eine 

Transportfähig-

keit bestehen 

würde, bleibt zu 

beachten, dass 

kranke Schweine 

generell nicht als 

Lebensmittel ge-

eignet sind und 

dementsprechend 

eine Schlachtung 

ausgeschlossen ist 

  

  

  

 

  

  

Schlachtverbot  

  

Anzeige wg. Ver-

stoßes gegen das  

Tierschutzgesetz   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

*Kümmerer : geringeres Gewicht als Tiere der gleichen(!!)  Altersgruppe, wenig oder keine Fettabdeckung über den Hüftknochen, Dornfortsätze der Wirbelsäule 
und Rippen erkennbar, verlängertes Haarkleid und / oder Blässe, Tiere mit deutlich unterdurchschnittlichem  Körpergewicht vom Herdendurchschnitt  



 

 

                                                                                                                                                     

krankheitsbedingte Schlachtverbote  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

Tiere sind offen-

sichtlich krank:  

gestörtes Allge-

meinbefinden  

Kümmern  

Fieber  

Hirnhautentzün-

dung  

Polyarthritis 

multiple Abs-

zesse   

Vorliegen oder 

Verdacht auf an-

zeigepflichtige 

Tierseuchen  

  

  

  
Verdacht auf Darmstenose infolge eines Mastdarmvorfalls  

Differentialdiagnose: Ascites 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

 
selbst wenn eine 

Transportfähigkeit 

bestehen würde, 

bleibt zu beach-

ten, dass kranke 

Schweine generell 

nicht als Lebens-

mittel geeignet 

sind und dement-

sprechend eine 

Schlachtung aus-

geschlossen ist 

  

 Schlachtverbot  



 

 

                                                                                                                                                     

Hautveränderungen   

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

  

Rotlauf  

Räude  

  

  

   
 

 Rotlauf 

 

  

 

   
 

 

  

  
  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Zoonose  

(auf den Menschen 

übertragbar)  
  

↓  

  

Schlachtverbot  

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 



 

 

                                                                                                                                                     

Hautveränderungen   

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

  

Rotlauf  

Räude 

  

 
Räude 

  

 

  

 

  

  

keine 



 

 

                                                                                                                                                     

Gelenkveränderungen  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

Knochenbruch 

Gelenksentzün-

dung  

Schleimbeutelent-

zündung  

Liegebeule  

  

  

 

Tarsitis  (Sprunggelenksentzündung)  

  

Differentialdiagnose:  (alte) Fraktur 

 

 Schmerzen, hgr. Lahmheit, Fieber 

  

 

   

  
  

 

 

  

  

  
   

  

  

  

  

  

   

  
  

  

  

 

 

  
   

  

  

  

  

  

Schlachtverbot  

Anzeige wg. Ver-

stoßes gegen das  

Tierschutzgesetz  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 



 

 

                                                                                                                                                     

Gelenkveränderungen  
Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

Knochenbruch 

Gelenksentzün-

dung  

Schleimbeutelent-

zündung  

Liegebeule  

  

 
Dekubitus 

keine weiteren Symptome an dieser Gliedmaße 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Intensivierung der 

Schlachttierunter-

suchung, um eine 

Ursache der loka-

len Druckbelastung 

zu finden  

         

 



 

 

                                                                                                                                                     

Gelenkveränderungen  
Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

Knochenbruch 

Gelenksentzün-

dung  

Schleimbeutelent-

zündung  

Liegebeule  

 

 
gleiches Schwein! 

hgr. Lahmheit 

hgr. gestörtes Allgemeinbefinden 

  

  
  

  

  

  
  

  

 

  

↓ 

Schlachtverbot  

Anzeige wg. Versto-

ßes gegen das Tier-

schutzgesetz  

 

Bei vermehrtem Auf-

treten erfolgt eine 

Rückmeldung an das 

zuständige Veteri-

näramt, um im Zuge 

einer Betriebskon-

trolle die Ursachen 

der Verletzungen 

auszumachen 

 



 

 

                                                                                                                                                     

Gelenkveränderungen  
Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

Knochenbruch 

Gelenksentzün-

dung  

Schleimbeutelent-

zündung  

Liegebeule  

 

  

   
 
Ellenbogengelenksentzündung  

hgr. Lahmheit Mikroabszesse  

 

 

  
  

 

  

  

  

 

  
  

  

  

  

 

   

 

  

  

Schlachtverbot  

Anzeige wg. Ver-

stoßes gegen das  

Tierschutzgesetz   

  

  

  

  

  

  

  



 

 

                                                                                                                                                     

Gelenkveränderungen  
Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

Knochenbruch 

Gelenksentzün-

dung  

Schleimbeutelent-

zündung  

Liegebeule  

 

  
Ellenbogengelenksentzündung  

hgr. Lahmheit  

Mikroabszesse & Dekubiti 

 

 

  

 

 

Schlachtverbot  

Anzeige wg. Ver-

stoßes gegen das  

Tierschutzgesetz   

  



 

 

                                                                                                                                                     

Gelenkveränderungen  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

Knochenbruch 

Gelenksentzün-

dung  

Schleimbeutelent-

zündung  

Liegebeule  

 

  

 
 Sprunggelenksentzündung (Tarsitis)  

hgr. Lahmheit   

 

  
  

  

  

 

 

  
  

  

 

 

Schlachtverbot  

Anzeige wg. Ver-

stoßes gegen das  

Tierschutzgesetz   

  

  

  

  

  

    



 

 

                                                                                                                                                     

Gelenkveränderungen 
Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

Knochenbruch 

Gelenksentzün-

dung  

Schleimbeutelent-

zündung  

Liegebeule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schleimbeutelentzündung  

(Bursitis) 

hgr. Lahmheit 

 

 

 

  

  
  

  

  

 

 

  

  

  

   

  

  
  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

Schlachtverbot  

Anzeige wg. Ver-

stoßes gegen das  

Tierschutzgesetz   

  



 

 

                                                                                                                                                     

Gelenkveränderungen  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

Knochenbruch 

Gelenksentzün-

dung  

Schleimbeutelent-

zündung  

Liegebeule  

  

   

 
 

Schleimbeutelentzündung (Bursitis)  

 ohne weitere Symptome 

 

   

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

keine  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

                                                                                                                                                     

Nabelbrüche / Nabelabszesse  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

Schwellung oder  

Vorwölbung in der  

Nabelgebend  

  
offener Nabelabszess  

Schmerzen 

  

  

 
große offene 

Wunde  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Schlachtverbot  

Anzeige wg. Ver-

stoßes gegen das  

Tierschutzgesetz   

  

  

  

  

  

  

 



 

 

                                                                                                                                                     

Nabelbrüche / Nabelabszesse 
Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

Schwellung oder  

Vorwölbung in der  

Nabelgebend  

 

  
oberflächlich eröffneter Nabelbruch 

Fieber  

Schmerzen 

 

 

 
 

  

  

  

Anzeige wg. Versto-

ßes gegen das  

Tierschutzgesetz  

  

 



 

 

                                                                                                                                                     

Nabelbrüche / Nabelabszesse 
Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

Schwellung oder  

Vorwölbung in der  

Nabelgebend  

  

Nabelbruch (geschlossen) 

kleiner und leichter als die anderen Schweine der Partie 

 

  

  

  

  

  

kritische Beurtei-

lung,  ob es sich um 

einen Kümmerer 

handelt oder ob das 

Schwein wg. des 

Nabelbruchs vorzei-

tig zur Schlachtung 

abgegeben wurde  



 

 

                                                                                                                                                     

Nabelbrüche / Nabelabszesse  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

Schwellung oder  

Vorwölbung in der  

Nabelgebend  

 
 oberflächlich eröffneter Nabelbruch  

Allgemeinbefinden ungestört  

   

  
  

Nabelbruch 

nimmt mehr als 

50% des Zwi-

schenraums zwi-

schen Bauchdecke 

und Boden ein  

  

  

  

  

 

 

  

  

   

  

  
  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

Anzeige wg. Versto-

ßes gegen das  

Tierschutzgesetz   

(Transportfähigkeit 

aufgrund der Ver-

letzungsgefahr 

nicht gegeben)  

  

  

 



 

 

                                                                                                                                                     

Nabelbrüche / Nabelabszesse  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

Schwellung oder  

Vorwölbung in der  

Nabelgebend  

offener Nabelbruch  

deutliche Schmerzanzeichen 

hgr. Stressbelastung 

  

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 
bei anonsten un-

gestörtem Allge-

meinbefinden 

hätte eine sofor-

tige Schlachtung 

in Betracht gezo-

gen werden kön-

nen  

  

Schlachtverbot  

Anzeige wg. Ver-

stoßes gegen das  

Tierschutzgesetz   

(Transportfähigkeit)  

  

  

  

  



 

 

                                                                                                                                                     

Nabelbrüche / Nabelabszesse  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

Schwellung oder  

Vorwölbung in der  

Nabelgebend  

  

  
Gruppe von Schlachtschweinen mit Nabelbrüchen  

Allgemeinbefinden ungestört  

keine Läsionen an den Bruchsäcken 

 

  

  
Transportfähigkeit 

ist für jedes 

Schwein einzeln 

aufgrund des All-

gemeinzustandes 

gegeben  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prüfung, ob eine er-

höhte  

Verletzungsgefahr 

beim  

Transport in der  

Gruppe bestand.  

Bestand diese Ge-

fahr, dann:  

  

Anzeige wegen  

Verstoßes gegen 

das  

Tierschutzgesetz  
  

  

  

  
  

  



 

 

                                                                                                                                                     

weitere Organvorfälle  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

Mastdarmvorfall  

Hodensackbruch 

Leistenbruch 

  
Hodensackbruch ohne weitere Symptome 

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

Schlachtverbot und 

Anzeige wg. Ver-

stoßes gegen das 

Tierschutzgesetz   

(erhöhte Verlet-

zungsgefahr wäh-

rend des  

Transports)  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

                                                                                                                                                     

weitere Organvorfälle  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

Mastdarmvorfall  

Hodensackbruch 

Leistenbruch  

  

 
frischer Mastdarmvorfall ohne weitere Symptome  

 

  

  
wenn möglich, 

Transport abge-

sondert von wei-

teren Schweinen  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prüfung, ob eine 

erhöhte  

Kannibalismus-ge-

fahr beim Trans-

port in der Gruppe 

bestand.  Bestand 

diese Gefahr, dann:  

  

Anzeige wegen  

Verstoßes gegen 

das  

Tierschutzgesetz  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

                                                                                                                                                     

Schwanzverletzungen  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

 der Schwanz ist an 

der   Haut verletzt  

und / oder  

Teile des         

Schwanzes fehlen   

 

 
Schwanzverlust infolge Kannibalismus  

Mastdarm an-/ abgefressen  

Schmerzen  

  

 
   

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

   

 

Schlachtverbot  

Anzeige wg. Ver-

stoßes gegen das  

Tierschutzgesetz   
 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  



 

 

                                                                                                                                                     

Schwanzverletzungen  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

der Schwanz ist an 

der   Haut verletzt  

und / oder  

Teile des         

Schwanzes fehlen  

  

   

lokal begrenzte Schwanzspitzennekrose ohne weitere Symptome 

   

  

  
  

  
  

 

 

  

  

 

  

  
  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

Prüfung des  

Amputations- 

verbotes und ggf. 

Anzeige wegen Ver-

stoßes  

gegen das  

Tierschutzgesetz   

  

  

  

 

 
  

 

  



 

 

                                                                                                                                                     

Schwanzverletzungen  
Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

der Schwanz ist an 

der   Haut verletzt  

und / oder  

Teile des         

Schwanzes fehlen  

  

    

Amputationsversuch mittels Elastratorring 

keine weiteren Symptome 

   

  

  
  

  
  

 

 

  

  

   

  

  
  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

Prüfung des  

Amputations- 

verbotes und ggf. 

Anzeige wegen Ver-

stoßes  

gegen das  

Tierschutzgesetz   

  

  

  

 

 

  

 



 

 

                                                                                                                                                     

Schwanzverletzungen  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

der Schwanz ist an 

der   Haut verletzt  

und / oder  

Teile des         

Schwanzes fehlen   

 

   
 

Schwanzverlust infolge Kannibalismus  

Lahmheit hinten links  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Schlachtverbot und 

Anzeige wg.  

Verstoßes gegen 

das  

Tierschutzgesetz   

(Transportfähigkeit)  
  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

                                                                                                                                                     

Schwanzverletzungen 
Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

der Schwanz ist an 

der   Haut verletzt  

und / oder  

Teile des         

Schwanzes fehlen   

 

   
Schwanz(spitzen)nekrose  

Festliegen  

hgr. gestörtes Allgemein-befinden  

V. a. Pyobazillose Fieber? 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Schlachtverbot  

Anzeige wg. Ver-

stoßes gegen das  

Tierschutzgesetz   

(Transportfähigkeit)  
  

  

  

  
  

  

  

 



 

 

                                                                                                                                                     

Schwanzverletzungen  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

der Schwanz ist an 

der   Haut verletzt  

und / oder  

Teile des         

Schwanzes fehlen  

 

   

Schwanzverlust infolge Kannibalismus  

Lahmheit,  

sonst ohne besonderen Befund  

 

  

  

 

Transport abge-

sondert von wei-

teren Tieren, falls 

es sich um eine le-

diglich ggr. Lahm-
heit handelt 

  
 

 

  

  

  

   

 

  

  
  

  
  

 

  

 

  

 

  

Anzeige wg. Versto-

ßes gegen das Tier-
schutzgesetz   

(Transportfähigkeit)  
  

  

 

 

Prüfung, ob eine er-

höhte  

Kannibalismusge-

fahr beim Transport 

in der Gruppe be-

stand.   
 



 

 

                                                                                                                                                     

Schwanzverletzungen  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

der Schwanz ist an 

der   Haut verletzt  

und / oder  

Teile des         

Schwanzes fehlen  

 

 
 

Schwanzverlust infolge Kannibalismus  

Abszesse  (rechts der Schwanzanlage)   
  

  

  

 

Transport abge-

sondert von wei-
teren Tieren  

  
  

  
 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Schlachtverbot und 

Anzeige wg. Versto-

ßes gegen das Tier-
schutzgesetz  

(Transportfähigkeit)  

  

Prüfung, ob eine er-

höhte  

Kannibalismusge-

fahr beim Transport 

in der Gruppe be-

stand.   
 



 

 

                                                                                                                                                     

Schwanzverletzungen  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

der Schwanz ist an 

der   Haut verletzt  

und / oder  

Teile des         

Schwanzes fehlen   

  

 

Schwanz(spitzen)nekrose /  Schwanzverlust infolge Kannibalismus 

Festliegen  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

 
 

 

 

  

  

  

  

 

Schlachtverbot und 

Anzeige wg. Versto-

ßes gegen das Tier-

schutzgesetz   

(Transportfähigkeit)  
  

  

  
 

  



 

 

                                                                                                                                                     

Schwanzverletzungen  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

der Schwanz ist an 

der   Haut verletzt  

und / oder  

Teile des         

Schwanzes fehlen   

  

  
 

Schwanz(spitzen)nekrose /  Schwanzverlust infolge Kannibalismus  

keine weiteren Symptome 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Prüfung, ob eine 

erhöhte  

Verletzungsgefahr 

beim Transport in 

der Gruppe be-

stand.   

Bestand diese Ge-

fahr, dann:  

  

Anzeige wegen  

Verstoßes gegen 

das  

Tierschutzgesetz  



 

 

                                                                                                                                                     

weitere Verletzungen  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

oberflächliche und 

/ oder tiefe Verlet-

zungen der Haut  

 
 

tiefe Schnittwunde ohne weitere Symptome  

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 
   

Transport kann 

abgesondert von 

weiteren Schwei-

nen möglich sein  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

evtl. logistische  

Schlachtung  

  

evtl. Anzeige wg.  

Verstoßes gegen 

das  

Tierschutzgesetz   

(Transportfähigkeit)  

  

Überprüfung des 

Transportfahrzeugs 

auf mögliche Ver-

letzungsgefahren 

  

  

  

  

  

  

bei z.B. Verdacht auf das Bestehen einer Allgemeininfektion kann ein Schlachtverbot ausgesprochen werden  



 

 

                                                                                                                                                     

andere direkte Verstöße gegen das Tierschutzgesetz  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

Nasenkrampen  

  

Treibemarken  

  

Mehrfachkenn-

zeichnung  

  
Nasenkrampen  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Anzeige wg. Versto-

ßes gegen das  

Tierschutzgesetz   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  



 

 

                                                                                                                                                     

andere direkte Verstöße gegen das Tierschutzgesetz  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

Nasenkrampen  

  

Treibemarken  

  

Mehrfachkenn-

zeichnung  

 

 
Mehrfachkennzeichnung 

  

 

  

  

  

  

Anzeige wg. Versto-

ßes gegen VO (EG) 

1/2005  

  
  

  

  

  



 

 

                                                                                                                                                     

andere direkte Verstöße gegen das Tierschutzgesetz  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

Nasenkrampen  

  

Treibemarken  

  

Mehrfachkenn-

zeichnung  

  
 

Schlagstriemen  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

Anzeige wg. Versto-

ßes gegen VO (EG) 

1/2005 

(Verbot, Tiere zu 

schlagen)  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

  

   



 

 

                                                                                                                                                     

 andere direkte Verstöße gegen das Tierschutzgesetz  

Definition:  Optische Erfassung am Beispiel:  Transportfähigkeit:  Schlachtfähigkeit:  Weitere Maßnah-

men:  

  

Nasenkrampen  

  

Treibemarken  

  

Mehrfachkenn-

zeichnung  

  
Treibewunden   

(Schlagstempel) 

  

  
  

 

  

  

  
  

   

  

Anzeige wg. Versto-

ßes gegen VO (EG) 

1/2005  

(Verwendung von 

Treibhilfen mit spit-

zen Enden) 
  

  
  

   


